
26 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

16. 11. 1971 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
1971, mit dem das Strafvollzugsgesetz ge
ändert wird (Strafvollzugsgesetznovelle 1971) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Strafvollzugsgesetz, BGBl. Nr. 144/1969, 
wird geändert wie folgt: 

1. Im § 3 Abs. 2 hat der erste Satz zu Jauten: 

,,(2) Tritt ein Verurteilter, der sich auf freiem 
Fuße "befindet, die Strafe nicht sofort an, 'so ist 
er schriftlich aufzufordern, die Strafe binnen 
einem Monat nach der ZusteHung anzutreten." 

2. § 5 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Ist die verurteilte Person schwanger oder 
hat sie -innerhalb des letzten Ja.hres entbunden, 
so i>St die Einleitung des Strafvollzuges bis zum 
Ablauf der sechsten Woche nach der Entbindung 
und darüber hinaus so lange aufzusmieben, als 
sich das Kind in der Pflege der Verurteilten be
findet, höchstens aber bis zum .A!blauf eines Jah
res nach der Entbindung. Der Vollzug ,ist jedoch 
einzuleiten, sobald es die Verurteillte selbst ver-

-langt, vom Vallzug keine Gefährdung ihl'er Ge
sundheit oder des Kindes zu besorgen und ein 
dem Wesen der Freiheitsstrafe entsprechender 
Vollzug durchführbar ,ist." 

3. Dem § 6 Abs. 1 wird folgender Satz ange
fügt: 

"In den Fällen de~ Z. 2 'lit.a ist auf den Auf
schub die im § 3 Albs. 2 genannte Monatsfrist 
anzurechnen. " 

4. § 7 wird geändert wie folgt: 

a) An die Stelle der Abs. 1 und 2 treten nach
stehende Bestimmungen: 

,,(1) Die Anordnung des Vollzuges (§ 3) und 
die Entscheidungen nach den §§ 4 'bis 6 stehen 
dem Vorsitzenden (E'inzelri,chter) des erkennenden 
Gerichtes zu." 

5. § 22 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Alle im Straf,vollzug außerhalb eines ge
richtlichen Verfahrens ergehenden Anordnungen 
und Entscheldungen sind, soweit im folgenden 
nichts anderes :bestimmt wird, ohne förmliches 
Verfahren und dhne Erlassung eines Bescheides zu 
treffen; soweit es nötig scheint, ist jedoch der we
sentliche Inhalt der Anordnung oder Entschei
dung im Personalakt des Strafgefangenen festzu
halten. In den Fällender §,§ 116 und 121 ist hin
gegen vom Anstaltsleiter oder von dem damit 
besonders beauftragten Strafvollzugsbediensteten 
ein Ermittlungsverfahren durchzuführen und ein 
Bescheid zu erlassen. Alle im Strafvollzug erge
henden Anordnungen und Entscheidungen em
schließIich der Beschei,de sind den Strafgefangenen 
mündlich bekanntzugeben. Das Recht,eine 
schrciftliche Ausfertigung der Entscheidung zu 
verlangen, steht den Straf,gefangenen nur in den' 
FäHen ,der §§17, 116 und 121 zu." 

6. § 53 hat zu lauten: 

,,§ 53. (1) Als V el1günstigungkann besoooers 
fleißilgen Strafgefangenen eine außerordentliche 
Arbeitsvergütung his zum Höchstmaß einer Mo
natsvel'gütung der höchsten Vel1gÜtungsstufe (§ 52 
Abs. 1) gewährt werden. Der GesamtIbetrag der 
einem Strafgefangenen gewährten außerordent
lichen ArbeitsveI1gütungen .darf innerhalb eines 
Kalenderjahres das Doppelte dieses Höchst
maßes nicht ühersteigen. Erstreckt sich ,die Straf
zeit nur über einen Teil des Kalenderjahres, so 
verringert sich .der zulässige Gesamtbetragent
sprechend. 

(2) Strafgefangenen kann als VerglÜnstigung 
auch ge~tattet werden, im Ausmaß des Abs. 1 
Geldzuwendungen von privaten Auftraggebern 
als weitere außerordentliche Arbeitsvergütung an
zunehmen (§ 54 A:bs. 1). Eine Anrechnung solcher 
Zuwendungen auf die an die Anstalt zu zahlende 
V ergü tung ist unzulässig." 

7. Dem § 60 Abs. 1 wird folgender Satz ange
fügt: 

b) Die Abs. 3 und 4 erhalten die Albsatzhe- "Für die Beschaffung von Büchern, die ihrer 
zeichnung 2 und 3. Fortbildung dienen, dürfen Strafgefangene auch 
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·2 26 der Beilagen 

Gelder verwenden, die ihnen sonst für die Ver
schaffung von Leistungen im Strafvollzug nicht 
zur VerfÜlgung stehen." ' 

trotzdem von einem Widerruf ahzusehen. Wegen 
einer in ,der Probezeithegangenen Ordnungswid
rigkeit kann der Widerruf auch noch hinnen 
sechs Wochen nach .NMauf der Probezeit statt-

. 8. Im § 62 Ahs. 3 hat tdererste Satz zu finden." 
lauten: 

"Sind die Voraussetzungen für die Ausülbung 
dieses Rechtes (§ 58 Abs. 2) weggefallen, so sind 
die Aufzeichnungen abzunehmen." 

9. § 81 hat zu lauten: 

,,§ 81. Bei Bemessung der Ge1dleistungen aus 
der UnfalHiürsorge und der UnfaHrenten ist der 
·höhere der beiden tim § 44 Abs. 6 des Al1ge
meinen Sozialversicherungs,gesetzes, BGBL 
Nr. 18911955, in der jeweils geltenden Fas'sung 
aufscheinenden Verdienstsätze zugrunde zu 1e
gen.". 

.10. Im § 112 erhält der Ahs. J di1e Bezeich
nung. Albs. 4 . und 'wird foigender neue A:bs. 3 
eingefügt: . 

,,(3) Wil'd das Recht eines Strafgefangenen auf 
Verfügung über das Hausgeld entzogen, so sind 
die .Beträge, ,die ihm für ,die Zeit der Wirksam
keit der Entziehung als Hausgeld ,gutzuschreiben 
wären, als Rücklage gutzuschre~ben. Wird das 
Recht auf Verfügung ülber das Hausgeld nur be
schränkt, so hat die Gutschreihung als Rücklage 
statt ak Hausgefd nach Maßgabe des Ausmaßes 
der Beschränkung zu geschehen." 

11. Dem § 116 Albs; 6 werden folgende Sätze 
angefügt: 

"Wird der Strafgefangene inne~hal'l? der Probe
zeit wt1geneiner, weiteren Ordnungswitdrigkeit 
schuldig erkannt, so rst die bedingte Nachsiicht 
nach Anhörung des Straf,gefangenen zu widerru
fen und die Strafe zu vollziehen, sofern es nicht 
aus besonder,en Gründen zweckmäßig erscheint, 

12. § 120 wird geändert wie folgt: 

a) Dem Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
"über ,die Art der ärztlichen Behandlung können 
sich die Strafgefangenen jedoch nur nach § 122 
beschweren. " 

b) Dem Abs. 3 wird folgender Satz vorange
stellt: 
"Die Erhebung einer B,eschwerde hat keine auf
schiebende Wirkung." 

13. Dem § 155 wird folgender Satz angefügt: 

"Fürden Vollzug von Arreststrafen, deren Straf
z·eit ein Jahr übersteiJgt. gelten auch die §§ 134 
und 135 dem Sinne nach." 

14. § 157 wird geändert wie folgt: 

a) Dem Abs. 1 wilrd folgender Satz a~gefügt: 
"Soweit aher § 43 die Bewegung im Freien auch 
an Sonn- und Feiertag.en vorsch.reibt, tritt er für 
die StrafvoHzugsanstalten ,erst niit 1. Jänner 1972, 
für dic~ gerichtlichen JGefailigenenhäuser erst mit 
1. Jänner 1973 in Kraft." 

b) lI:bs,. 2 hat zu entfallen und Abs. 3 erhält 
die Be2)eichnul1ig Abs. 2: 

Artikel U 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem 1. Jänner 
1972 in Kraft. 

(2) Mit der Vollz.iehung ,dieses Bun,desgesetzes 
ist der Bundesminister für Justi.z, hinsichtlich des 
Art. I Z. 9 im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für .soziale Verwaltung, betraut. 
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26 der B.eilagen 3 

Erläuterungen 

Allgemeines 

Bis zum 1. Jänner 1970 war der Strafvüllzug 
in Österreich nur ,durmemge wenige :gesetzliche 
Bestimmungen, ·die überdies auf mehrere Gesetze 
verteiilt waren, und durch eine Vielzahl von Erläs
sen geregelt. Erst in der XI. GesctzgebungsperiiOde 
des Natio!1atrates, wurde :das g.eItende Straf~ül1-
zug~gesetz beschlossen, das den Strafvollzug zu
sammenfassend und umf3!ssend n,gelt. Das Straf
vollzugs,ges,etz hat sich nach dem Urteil der Fach
krej.~e ,in der Praxis durchaus bewährt. Wenn 
gIeichwO'hl mit dem, vürliegenden . Gesetzentwurf 
einige Anderungen des verhältnismäßig neuen 
Strafvollzugsgesetzes vOlIgeschlagen werden, so. 
aus folgenden Gründen: 

1. Am 18. Dezember 1970 wurde vüm Natiü
nalrat folgender Entschließungsantrag aQgenom
m·en: 

"Der Bundesminister f.ür Justiz wird aufgefor
dert, eine Nüvellierung des § 5 Albs. 2 StrafvoH
zugsgesetz ehestens auszuarbeiten und dem Parla
ment vürzulegen, die ,dem Richter die Möglich
keitgibt, einen Strafaufschub bis zu einem Jahr 
zu gewähren." 

Am 16. Juli 1971 richteten die Albgeordneten 
Dr. Bayer und Genüssen an den Bundesminister 
für Justiz unter anderem die Anfrage, wann dem 
Nation3!lraf eine entspre.chende Vodage übermit
telt werde. In der Anfragebeantwortung vom 
29. JuJ,j 1971 hat der BundeSiIl1in~sterfür Justiz 
mitgeteilt, daß der Entwurf einer Nov·elle zum 
Strafvollzugs gesetz ausgearbeitet werde, "di'e ne
ben einigen anderen Gesetzesvorschlägen auch 
eine Anderung ·des § 5 Abs. 2 StVG im Sinne der 
EntschließuQg des ~ationalrates vom 18. Dezem
ber 1970 enthält." Diese Novelle werde noch ,im 
Herbst 1971 dem Mimst·errat mit ,dem Antra,g 
übermittelt werden, sie dem Nationalrat zur ver
fassungsmäßigen Behandlung vorzuleg.en. 

2. Das Bundesministerium für Justiz hat vor 
Einbringung der Regierungsvorbge für ein Straf
voHzugsgesetz die finanziellen und personellen 

Auswirkungen der Gesetzwerdung eingehend ge
prüft und auch schon die nötigen Vorsorgen für 
das Inkrafttreten ,der Remtsänderuilig getrüffen. 
Unter anderem wurde aum eine ·erheblime Per
sonalvermehrung aus Anlaß der Ausdehnung ,der 
Bewegung im Freien (,§ 43 StVG) auf Sonn- und 
Feiertage ab 1. Jänner 1972 (§ 157 StVG) vor
gesehen. Ungeachtet der seit Jahren systematism 
durchgeführten Aufstockung der Dienstposten
pläne für das Justizwachepersonal ·ersmeint es 
ratsam, die Durmfrührungder Bewegung im 
Freien aum an Sonn- und Feierta.gen nicht smon 
mit dem hiefür gesetzlim bestimmten Tag, das ~s~ 
der 1. Jänner 1972, in vüllem Umfang wirks'am 
werden zu lassen. Zwar wil"des in den Strafvoll
zugsanstalten, wenn aum unter stat1ker Belastung 
des Persünals, möglich sein, ab 1. Jänner 1972 
die Bewegung im 'Freien aum an Sünn- und 
Feiertagen durmzuführen; in d'en gerimtlimen 
Gefantgenenhäusern d'ag~en sind die Vürausset
zungen dafür derzeit nomnicht gegeben. Für 
1972 wurde daher eine weitere Persünalv,ermeh
rung in Aussimt genümmen. Da Aufnahme und 
Aushildung neuen PersünaJ.s stet·s eine g.ewiss.e 
Zeit in Ansprum nehmen, wird das zu diesem 
Zweck hereitzustellende Persünal erst ab 1. Jän
ner 1973 vüll einsatzfähig sein. Vom 1. Jänner 
1973 an wird dann aum in den .gerimtlimen Ge
fangenenhäusern ,die Durm.führung der Bewe
gung im Freien an Sonn- und F.ei~ertagen mögIilm 
seIn. 

Da der Gesetzesbefehl des § 157 StVG die Be
wegung im Freien an Sonn- und Feiertagen ab 
1. Jänner 1972 jedüm in a 11 e n AnstaJten zum 
VüBzug vün Freiheitsstrafen gleimermaßen vür
schreibt, muß, wenn dies,em Gesetzesbefehl der
zeit nüm nicht vün entsprümen werden kann, 
das Gesetz geändert werden. 

3. Dem bis 1970 gesetzlim nu·r sehr unzuläng
lich geregelten Strafvüllzug mangelte aumeine 
aus reimende Verfahrensordnung. Weder die Straf
prüzeßürdnung noch d~e Verwaltungsverfah
rensgesetze waren anwendbar. Als der Entwurf 
eines Strafvollzugs,gesetzes erstellt wurde, wur-
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4 26 der Beilagen 

den daher in ihm auch die nötig 'scheinenden Ver
fahr,ensbestimmungenaufgenommen. Dabei war 
bea:bsichtigt, in -den umfänglich hedeutsamen und 
wicht~gen Bereichen des Diszrplinar- und des Be
schwerdeverfahrens ein förmliches Verfahren ein
zurichten, im übrigen aber die Anordnungen und 
Entsche~dungen im Strafvollzug - soweit sie 
nicht den Gerichten anheimgegeben sind - ohne 
förmLiches Verfahren treffen zu hs~en. Dann 
setzte sidl die Ansicht durch, -daß .die Geltung 
des AHgemeinen Verwaltung,svedahrens-gesetzes 
1950 (A VG 1950) und des Verwaltungsstraf
gesetzes 1950 (VStG 1950; dieses ffiiteinigen 
Ausnahmen) auf ,das Verfahren der Vollzugs
behörden erster und zweiter Instanz ausgedehnt 
werden soll, was schließlich auch mit dem Bun
desgesetz vom 27. März 1969, BGBL Nr. 143, 
gescha:h. 

Bei den weiteren Arbeiten am Strafvollzugs
ges-etz ging man nun davon aus, ,daß das im 
StrafvoHzug einzuridItende förmliche Verfahren 
nach den Verwaltungsverfahr,ensgesetzen vor 
sich gehen, im übrigenaJber der ,ßer,eich ,des form
losen Verfahrens gleich hleiben soll. Dieses Ziel 
wurde jedoch nicht erl'eicht. Man 'schloß aus der 
Formulierung des StrafvoUzugsgesetzes auf einen 
werteren Anwendungsbereich des förml1ch-en Ver
fahrens, als notwendig und vertr,etbar ersdüen. 
Es soll daher auf die ursprünglich beabsichtigte 
Regelung zurückgegangen werden. 

Es ist nun nicht etwa nöti'g, durch eine Än
derung der allgemeinen Verwaltungsverfahrens
bestimmungen Wandel zu schaffen; es genügt viel
mehr, daß im Strafvollzugsgesetz selbst eine das 
Verfahren ver,einfachende Norm auf,g-enommen 
wird. Denn es besteht kein Zweifel daran, daß 
die a 11 g ,e m e ci n e n Verfahrensbestimmungen 
der Verwa:ltungsverfahrensg-esetze nur insoweit 
Anwendung finden, als keine abweichende b e
s 0 n cl er eBest,jmmung besteht. 

Die nöt]g-e Vereinfachung des Verfahrens bei 
den Vollzu,gsbehördenerster und zweiter Instanz 
kann durch die 'Änderung eines ,einzi,gen Para
graphen (§ 22 StVG) bewirkt werden. 

4. Wenn ein so großer und wesentlicher Be
reich: der staatlichen Verwaltung, wie es der 
Strafvollzug ist, er:stmals eine umfassende und 
umfangreiche gesetrlicheRegelung erfährt, !kann 
nicht damit gerechnet wel1den, ,daß si'ch a:lle Be
stimmungen gleichermaßen als zweckmäßig erwei
sen. Die schon auf Grund der unter Punkt 1 bis 3 
dargestellten Umstände nötige NoveH1:erung des 
Strafvol1zuges bietet die Möglichkeit, auch noch 
eini,ge andere Bestimmungen des Strafvollzugsge
setzes zu revidieren, ,die s,ich in der Prax:ilsnicht 
vollkommen bewährten. Diese Knderungen wer
den hei einzelnen Paragra,phen auch im Sinne 
einer Verfa~r,ensvereinfachung wirken. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes 

Zu Artikel I 
ZuZ.l: 

Nach § 3 A:bs. 2 StVG ist ein Verurteilter, 
der sich auf freiem Fuße Ibefindet und die Strafe 

-nicht sofort antritt, schriftlich aufzufor,dern, die 
Strafe binnen einem Monat anzutl'eten. In der 
Pra~is sind nun Zweifel darüber entstanden, von 
welchem Zeitpunkt an diese Monatsfrist herech
net wel'den soll. Die üherwiegende Ansicht sieht 
als maßgebend ,den Zeitpunkt an, in ,dem die 
Aufforderung zugestellt wird; ,es we.rden aber 
auch andere Ansichten vertreten. Da je nach der 
vertretenen Ansicht die Zeitspanne, die dem Ver
urteilten ab Zustellung der Aufforderung zur 
Ordnung seiner Ang~legenheiten (ohne Gewäh
rungeines Strafaufschubes nach den §§ 4 bis 6 
des Gesetzes) zur Verfügung steht, verschieden 
lang sein kann, erscheint es zur Vermeidung einer 
solchen sachlich nicht !begründeten ungleichen 
Rechtsanwendung geboten, die gegenständliche 
Zweifelsfrage im Gesetz selbst zu iösen, und 
zwar dahin, :daß ,der Fristeruauf m11t der Zustel
lung der schriftllchenAufforderung zu beginnen 
hat, zumal nur diese Lösung dem Sinn einer 
Fristsetzung im Zusammenhang mit -einer sd1l'~ift
lichen Aufforderung RechnUng trägt. 

Zu Z. 2: 

Die Änderung des ,§ 5 Ahs. 2, StVG, wonach 
der Strafvollzug an ,Frauen wegen einer stattge
fundenen Entbindung künftig nicht bloß his zu 
sechs Monaten, sondern bis zu zwölf Monaten 
nach der Geburt aufgeschoben werden kann, 
gründet sich auf die im allgemeinen Teil dieser 
Erläuterungen unter Punkt 1 ,dargestellten Um
stände. Besümmend ist dabei die aus einer Reihe 
wissenschaftlicher Untersuchungen gewonnene Er
kenntnis, daß die Trennung eines Kindes von 
seiner Mutter innerh;i1b des ,gesamten 'ersten Le
bensjahres geeignet sein kann, die psychische Ent
wicklung nachtehlj,g zu beeinflussen. Es versteht 
sich von selbst, daß ein derartig-er Aufschub nur 
dann und solange in Betracht kommt, als sich 
das Kind in der Pflege der Mutter befindet. 
Wenn diese Voraussetzung nicht gegeben ist, z. B. 
deshalb, wem das Kind anderen Personen in 
Pflege gegeben worden ist, sol~ der Aufschub des 
Vollzuges in Anlehnung an § 54 des Verwaltungs
stratgesetzes 1950, welche Bestimmung den glei
chen Fall im Zusammenhang mit der Voll
streckung von Verwaltunßsarreststrafen r~gelt, 
sechs Wochen dauern. Diese. Frist entspricht zu
gleich ,derjenigen, innerhalb der nach § 5 Abs. 1 
des Mutterschutzgesetzes, BGBL Nr. 76/1957, 
erster Satz, Dienstnehmerinnen nach einer Ent
bindung auf keinen Fall beschäftigt wCl1dendür
fen. Soweit nach ,denwbrigen Vorsch:riften des 
Muttersdmtzgesetzes weitergehende Beschäfti-
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26 der BeiJagen 5 

gungsv,erbote vorgesehen sind, erscheint ihre ,sinn
gemäße übertragung auf den Fan des Stra'fantrit
tes nicht geboten; daß eine Heranziehung zur 
Arbeit- im Strafvollzug nur zulässig ist, soweit die 
Vorschriften des Mutterschutzgesetzes ,dem nicht 
entgegenstehen, ergibt si,ch ohnehin aus § 74 
A'bs. 1 StVG. 

Der Umstand, daß nach § 5 Albs. 2 StVG nur 
ein sechswöchiger Aufschub des VollzUiges mög
lich ist, hindert nicht, daß nach anderen Vor
schriften ein längerer Aufschub ,gewährt wird, 
etwa weil die Entbindung ,gesundlheitliche Schä
den bei der Verurteilten bewil'kte (§ 5 Äbs. 1) 
oder weil "andere Grunde" (§ 6 Abs. 1) für .einen 
Aufschub sprechen. 

ZuZ.3: 

Entscheidungei'n anderes Richtergremium zusam
mentreten. Nach A11JSicht ,der Praxis ist diese Re
gelung umständlich. Dem Wunsche ,der Praxis 
nach Änderung der Bestimmung kann ohne 
Nachtem Rechnung getragen werden. Die Ent
scheidung über Strafaufschübe, ,die im vereinfach
ten Verfahren schon jetzt ,dem ,erkennenden Ein
zelrichter anheimgegeben ist, soll daher künftig 
auch im Senatsprozeß dem Vorsitzenden allein 
zustehen. Denn das Ziel des StrafvoUzugsgesetzes, 
Entscheidungen über Strafaufschübe auf eine mög
lichst sichere Grundl~ge zu stellen, wird 'schon da
durch garantiert, daß diese Entscheidungen sei,t 
Inkrafttreten des Strafvollzugsgesetzes im Rechts
mittelweg ohnedies von einem richterlichen Senat 
überprüft werden können. 

ZuZ.5: 

§ 6 Abs. 1 letzter Satz setzt für den Aufschub Zu dieser Bestimmung sei zunächst auf die all-
des Strafvollzuges "aus anderen Gründen" Fristen gemeinen Ausführungen in diesen Erläuterungen 
von einem Monat und 'von einem Jahr. Beide unter Punkt 3 verwiesen. Das StrafvoElzugsgesetz 
Fristen sollen nach dem Gesetz von dem Tage an Iit ch d' F" l'chk't d V f h . . wo e au le onn' '1 el ,es er a rens, 
gerechnet werden, "an dem der Verurtei,lte ale V h dl d' Akt b t 'eb' St f 
Strafe ohne Aufschub hätte antret,en müssen". . e

1
r
l 

an ,un
f 
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I d P . . d d' F ch'ed vo zug au 'as en Zle setzungen ' leses, Gesetzes 
n 'er raXis wIr nun 1~ ra:ge vers 1 en entsprechende Maß beschränken. § 22 Albs. 3, 
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h 
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..1,' , 'd ~ I' SI m t verwtr IC weren onn e,le 
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as uchr te aDu 'E~n fSI chtel'~ des h ,esetzgeklers einer bescheidmäßi,gen Erledi,gung wurde viel-
entspre en, er ntwur s agt a er vor ar- h"b 11 d d G 
z, ustellen, daß § 6 nicht ,einen zusätzlichen Straf- m

d 
e rAU era

l 
. I ,ort ~ngenEomtsmchen~dwo ;, as f esetz 

f ch b d F
' d § 3 A'b 2 em nsta ts elter eme" n. el ung au getra-

·au s u zu· er nstes ,s, gestatte, h' 'D S 'f 11 'ch 
d d ß d S f uf ch 

'b .' H"ch gen at. as tra vo zugsges,etz sprl t von 
son ern a er tra a s u' m,ltemem 0 st- , ch 'd "b ' 'ch d 

ß 
' J h d' S 11 d M emer .,Ents el ung a er mitunter au ort, 

ma von emem ara n ' 1 e te'· e I er 0- " f 11 V rf h ", b 
f

' d b '" wo es etnes orme I en e a rens mIt einer : e-
nats nst es § 3 A' s, 2 trete. Daß Sich ,der hoch- ch "d "ß' E 1 -J:~ , 'ch b d f E .' 
stens einmonatige Strafaufschub nach § 6 hinge- hS ' el bm~ l?e1n ,r eUll5~fngd' nlB t , e ar. s d

sel 

d
" . , ler eispIe swelse au le estlmmungen, er 

gen an leemmonatltge FrIst des § 3 Abs. 2 §§ 30 Alib 3, d 85 Alb 2 S'tVG . 
chi' ß ' d d· , I "chf 11 k1 11 nJ s. un s. verwiesen. 

ans 1e t, WIr amlt g Cl a: s' 'argeste ' t. N ch d d' B' k S f ' a er ersten 'leser· estlmmung,en ann tra-

ZuZ.4: 
gefangenen die Annahme von N;1!hrungs- und 
Genußmitteln geI1ing,en Wertes als Geschenk Ige

Nach dem geltenden Strafvollzugsgesetz hat stattet werden; die ,,Entscheidung" hierüber steht 
über jeden AufschUib der Einleitung des Stra.fvoll- dem Anstaltsleiter zu~ Nach der zweitgenannten 
zu,gesim Geschwornen- und Schöffengerichtsver- Vorschrift kann Stra:fgefangenen gestattet wer
fahren der Dreirichtersenat nach § 13 Ahs. 2 den, in der Anstalt den Zuspruch eines nicht für 
StPO zu entscheiden, der in keinem Fall mit dem ' di,e Anstalt bestellten oder zUigelassenen Seelsor
erkennenden Gericht ~dent ist. Das bedeutet, daß gers zu empfangen, was wiederum der "En~schei
auch dann, wenn ein Strafurteil noch in der dung" ·des Anstaltsleiters anheimgegeben ist, In 
Hauptverhandlung rechtskräftig wird uD,d es zur beiden Fäl1en scheint weder ein formelles Ver
Beurteilung eines Antrages auf Gewährung eines fa,hrennoch eine bescheidmäßige Erledigung am 
Strafaufschubes ,keiner wettel'ien Erhebungen be- Platze. 
dal'lf, nicht sofort über einen solchen Antrag ent- Wie es das Strafvollzugsgesetz ursprunglich 
schi'eden werden kann. Vielmehr muß für diese wollte, sollen (ahgesehen von den Fällen einer 
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Entscheidung des Vollzugsgerichtes) ein formelles 
Verfahren und eine hescheidmäßige Erledigung 
nur im Disziplinarverfahren und heider Ededi'
gung von Beschwerden der Strafgefangenen Platz 
greifen. Der Stratgefangene will1d ,dadurch in sei
nen Rechten nicht beschränkt. Denn einerseits 
handelt es sich hier um die wesentlichsten Ent
scheidung~n im Strafvollzug, andererseits hat es 
jeder Strafgefangene in der Hand, durch Erhe
bung einer Besch,werde nach § 121 StVG zu
nächst eine formelle Entscheidung des Anstalts
leiters und sodann eine der uhergeordneten 
Stelle zu erreichen. 

Wenn der Entwurf ,davon spricht, daß Anord
nungen und Entschei.dungen "ohne förmliches 
Verfahren" zu treffen sind, meint er damit, ,daß 
ein Ermittlungsverfahren nach ·den §§ 37 ff. A V.G 
nicht erforderlich seil. Der Entwurf will hingegen 
formlose ErhebungeIll, wenn sie etwa nöt·j,g sein 
sollten, nicht ausschließen. Er ,hat sich bei dieser 
Regelung davon leiten lassen, daß im Bereich 
des gerichtlichen Strafverfa1hrensrechtes zwischen 
förmlichem und formlosem Verfahren unterschie
den wird (vgI. § 363 StPO). Die Vorschrift, wo
nach nötigenfalls ·der wesentliche Inhalt einer 
ohne förmliches Verfahren getroffenen Anord
nung oder Entscheidung im Personalakt des Straf
gefang·enen festzuhalten ist, wurde dem § 18 
A VG 1950 nachgebildet. 

ZuZ.6: 

Da die Arbeit ein Resozialisierungsfaktor von 
besonderer Bedeutung~st, soJildurch verschiedene 
Maßnahmen des Strafvollzuges erreicht werden, 
daß der Strafgefangene den erzieherischen Wert 
der Arbeit erkennt und die Arbeit auch '~nnerli'ch 
bejaht. Ein Mittel, die AI1bei>t für den Strafge
fangenen auch erstrebenswert zu gestalten, '~st es, 
privaten Arbeitgebern zu gestatten, den Straf
gefangenen für b~sonde~e Leistungen eine Geld
prämie zukommen zu lassen. Nun h:tben prli'vate 
Unternehmer wiederholt Anstaltsleitungen g.ebe
ten, ihnen diese Möglichkeit zu .eröffnen, doch 
mußten diese Ersuchen hisher im Hinblick auf ,die 
Gesetzeslage abgewies,en werden. Es erscheint da
her zweckmäßilg, :die Gesetzeslage in diesem 
Punkt entsprechend Z\l ändern. Das Ausmaß der 
hienach zulässigen GeLdzuwendungen soll gleich 
dem Ausmaß der aus Bundesmitteln besonders 
fleißigen Gefangenen zu gewährenden außer
ordentlichen Arbeitsvel'gütung (§ 53 StVG) sein. 

Zugleich sollen die iin Gesetz ·schon bisher ent
haltenen Bestimmungen über die Möglichkeit der 
Gewährung einer außerol'dentlichep. Al1beitsver
gütung ,dahin geä11idert wer,den, :Jaß bei gleich
bleibender Höhe des jähI"lichen Gesamtbetrages 
solche Vergütungen auch öfter als zweimal inner
halb eines Jahres gewä'hrt wel1den können. 

ZuZ.7: 

Nach § 60 Abs. 1 StVG dürfen sich Strafge
fangene zum Zwecke ihrer Fortbll1dung oder Un
terhaltung auf eigene Kosten Bücher verschaffen, 
sowei,t davon keine Gefähnlung der 'Sicherheit 
und Ordnung in der Anstalt oder des erzieheri
schen' Zweckes der Strafe zu befürchten ilSt. Nach 
§ 31 Abs. 2 StVG dürfen jedoch Strafgefangene 
für ,die :ßeschaffung von Sachen und Leistungen 
im V oUzug nur das Hausgeld verwend~n, es sei 
denn etwas besonderes im Gesetz bestimmt. Da 
eine entsprechende Sonde.rhestimmung im § 60 
Albs. 1 StVG fehh, können sich die Strafgefange
nen auch Bücher zu ihrer Fortbildung nur mit 
dem umfänglich beschränkten Hausgeld verschaf
fen, aus dem sie aber noch eine Reihe anderer 
Bedürfn~sse (vgI. § 34 StVG) ibefriedigensollen. 

Es erscheint daher zweckmäßig, den Strafge
fangenen zur Beschaffung von Büchern, die ,ihrer 
F 0 r t b i' I dun g dienen, auch :die Verwendung 
anderer Mittel a'ls ,des Hausgeldes zu ,gestatten. 
Andere Mittel ~ls das Hausgeld können die soge
nannten Eigengelder nach § 41 StNG, Gut!haben 
außerha1b ,der Anstalt und Gelder ,sein, 'die den 
Strafgefangenen von Außenstehenden zur Ver
fügung gestellt werden. 

Bei Büchern, die bloß der U n t er haI tun g 
der Gefangenend~enen, ist ein A:bgehen .von 
dem Grundsatz nicht gel'echtfertigt, daß alle 
Strafgefangenen im VoUzug nur üherdi:e Mittel 
verfügen sollen, die 'siIC ,durch eigene Arbeit er
werben. 

Zu Z. 8: 

Der Einleitungssatz des § 62 Abs. 3 StVG 
könnte den Eindruck nahdegen, als würde im 
Disziplinarweg das Recht auf schriftliche Arbeiten 
entzogen werden können. Der Entzug des Rech
tes auf schriftliche Arbeiten ist aber keine Strafe 
für Ordnungswidrigkei,ten (v;gl. § 109 StVG). Mit 
dem Einleitungssatz des § 62 A'bs. 3 'StVG sollte 
nur ausgedrückt werden, daß die schriftlich·en 
Aufzeichnungen eines Strafgefangenen diesem ab
zunehmen sind, wenn ;die im § 58 Ahs. 2 des 
Gesetzes umschrieJbenen Voraussetzungen für .die 
Ausübung des im § 62 StVG angeführten Rech
tes weggefallen sind. Der Entwurf will ,das ein
gangs erwähnte Mißverständnis ausschließen. 

Zu Z. 9: 

B~s zum Inkrafttl'eten ,des § 81 StVG bestand 
ohne gesetzliche Grundla.g.e die Praxis, die Be
messungsgrundlage für Geldteistungen aus de'r 
Unfallfürsorge und für Unfallrenten bei A!."!beits
unfällen von Straiigefan:genen jeweils nach freiem 
Ermessen unter Berücksichtigung der in ·der Straf
haft geleisteten Arbeiten und der vorangegange
nen Erweribstätißlkeit festzusetzen. Es hat sich 
nun gezeigt, daß die im § 81 StVG vorgesehene 
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Bemes.sungsgrundlag,e nur Leistungen des Bundes 
ermöglicht, die mitunter geringer sind als die 
früher nach iBilligkeitsgesichtspunkten gewährten 
Leilstungen. Deshalb soll eine andere und höhere 
Bemes·sulligsgrundla,ge festgesetzt werden. Der 
En~urf schJä.gt vor, dies unter Bezugnahme auf 
§ 44 Abs.6 ASVG zu tun, welche Bestimmung 
sich auf Personen bezieht, dlie im Zusammen
hang mit einem Versicherungsfall eine 'berufliche 
Aus'bildung ("Umschulung") erhalten. Eine 
Gleichstellung der Strafgefangenen mit diesem 
Personenkr·eis erscheint sachgerecht. 

Zu Z. 10: 

'Bei ·der sogenannten Ausspeisung nach § 34 
St VG können s,idl Strafgefangene um das ganze 
ihnen im Ausspeisungszeitpunkt zur Verfügun,g 
stehende Hausgeld Nahrungs- und Genußmittel 
sowie Körperpflegemrttel und andere einfache Ge
genstände des täglichen Bedarfes beschaffen. Nadl 
§ 109 Z. 3 StVG mw. nach § 112 StVG kann 
das Recht auf VerfÜigungülber das Hausgdd im 
Diszipli'narweg entzogen oder beschränkt werden. 
Das bewirlkt, ,daß der Str~gefangene sich zu be
stimmten Ausspeisungsterminen nichts kaufen 
kann. Da aber der Einkauf bei ·den Ausspe~sungs
terminen nicht betragslbesdlränkt ist, kann sich 
der Strafgefangene nach Ablauf der Zeit seiner 
Di.siziplinierung auch mit ,den zwangsweise ange
sparten Teilen des Hausgeldes Leistung.en ver
schaffen. Die Disziplinarstrafe ,der Entziehung 
oder Beschränkung des Rechtes auf Verrugung 
über das Hausgeld stellt daher keine Beschrän
kung des Bezugs von Bedarfsgegenständen, son
dern nur ein Hinausschieben des Bezugs solcher 
Gegenstände dar. 

Um der Disziplinatstrafe die vom Gesetzgeher 
gewoHte Wirksamkeit zu geben, sollen die wäh
rend der DiszipLinierutlig ,ei:n,ge&1parten Beträge ah 
R ü c kl a g e ,gutgesch·rieben werden. Damit ·ent
fälIt die vom Standpunkt eines s'~nnvollen Straf
vollzuges unerwünschte Möglichkeit, ·daß Idi~ 
Strafgefan,genen im Hinblick auf ,das künfti,ge 
"Freiwerden" des Hausgeldes unerlaubte Ge
schäfte zur überbrückung der Zeit der Diszipli
nierung abschließen. überdies hat ~diese Maß
nahme noch die Nebenwirkung, daß ,die Rück
lage anwächst und dem Gefangenen, der diese 
Rückla,ge bei seiner Entlassung ausbezahlt erhält, 
eine bessere' finanzielle Ausgangsbasis für den 
Wiedereintritt in die freie Gesellschaft geg,eben 
ist. 

Zu Z. 11: 

Nach § 116 Abs. 6 StVG können bestimmte 
Disziplinarstr;;tfen unter Besbimmung einer Pro
bezeit 'von einem bis zu sechs Monaten bedingt 
nachgesehen werden. Auf weitere Vorschriften in 
diesem Zusammenhang ist zunächst in ,der Erwä-

gung verzichtet worden, daß sich die in Be
tracht kommenden Regeln - Widerrutf bei man
gelnder Bewährung oder Hervorkommen weite
rer Or:dnung'switdrilgkeiten, wenn nicht dessenun
g.eachtet die hedingte Nachsicht weiter zweck
mäßig scheint - nach der Eigenart ·dieser inder 
österreichischen Rechtsordnung hereits mehrfach 
verankerten Einrichtung von sdbst verstehen. 
Aus der Praxis ist jedoch ,der Wunsch nach nähe
ren Richtlinien geäußert worden. Es wurde nun 
zunächst erwogen, ,die Bestimmungen ,des Geset
zes über die bedingte Verurterlung 1949 für sinn
gemäß anwendbar zu erlklären. Dagegen wurde 
jedoch eingewendet, daß ,sich ein 'beträchtlicher 
Teil der Vorschriften dieses für das gerichtliche 
Strafverfahren bestimmten ~esetzes nicht fÜr 
eine sinngemäße Anwendun.gdurch die Vollzugs
behörden eigne. In Berücksichtigung ,d~eser Ein
wände schlägt der vorliegende Entwurf eine Re
gelung vor, die in Anlehnung an den maßgeben
den Sinngehalt der wichtigsten' einschlägi.gen Be
sümmungen des Gesetzes über .die bedingte Ver
urteilung 1949, näm:l~ch der§§ 3, 4 und 7 (bzw. 
14 Ibis 16), das frur die Anwendung Nötige in 
zwei ergänzenden Sätzen zu § !l16 StVG zusam~ 
men:faßt. 

Zu Z.12: 

I. Strafgefangene führen ~itunter Beschwerden 
nach § 120 StVG über d~e Art ihrer ,ärztLichen 
Behandlung. Eine solche Beschwel'deführun.g er
scheint jedoch der Eigenart des ibekämphEm Vor
ganges nicht angemessen, In welcher Weise näm
lich der Anstaltsarzt s,einer Pflicht, ,dafür Sorge 
,zu tragen, daß kranken und verletzten 'Gefange
nen die nötige Behandlung und Pflege zuteil wird 
(§ 68 Abs. 2 StVG),im EinzeHallnachzukome' 
men hat, rimtet sich ausschließlich nach medizi
m'schen und nicht nach jurisüschen Gesichtspun:k
ten. Die Maßgeblichkeit mediz;jlfiischerGesichts~ 
punkte bedeutet aber auch, daß Id~e Wahl ,der 
Therapie und ihre nähere Ausgestaltung inner
halh eines mitunter sehr weiten Spielraums, .dem 
Ermessen des behandelnden Arztes überlassen 
ble~ben muß. Wird nun ein . Recht zur förmlichen 
Beschwerddührung auch' in diesem Bereich 'aner
kannt, so muß -da ja ,die V onzug~behörden als 
solche nicht U!berdas erforderliChe 'med'izin~sche 
Fachwissen verfügen können - nicht nur in je
dem Fall ein ärztlicher Sachverständilger gehört 
werden, sondern diesem Sachverständigen muß 
auch Gelegenheit gegeben werden können, s'Lch 
von den Besonderheiten des Einzelfalles zum in
dest aus einer ,dem behandelnden Arzt zu die
sem Zweck abzufordernden SteHungnahme z;u 
unterrichten. Das bedeutet aber, daß ,der An
staltsarzt anders als jeder andere pra:küsdl tätige 
Arzt unter Umständen einen beträchtlichen Tea 
seiner Arlbeitszei,t dafür aufwenden muß, EinlZel
heiten seiner Anordnungen schriftlich zu recht-
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fertigen. Diese Belastung erscheint zumal ange- erst mit 1. Jänner 1973 in, Kraft treten kann. 
sichts der mannigfachen sonstigen Schwierigkei,. Auf ,diese Ausführungen wi'rdverwiesen. 
ten, ,die der ärztliche Dienst in einer :dem Straf- .Eine Frage wäre aber noch zu erörtern. Es 
vollzug ,dienenden Anstalt mit sich bringt, nicht könnten Bedenken dagegen geäußert werden, daß 
zumutbar. durch die Neufassungdes § 157 StVG die Insassen 

Der Entwurf schlägt daher vor, die Art der der Strafvollzugsanstalten einerseits und die der 
ärztlichen Behandlung von dem Recht auf Be- gerichtlichen Gefangenenhäuser anderseits ver
schweroeführung nach § 120 StVG ausdl"Ücklich schieden behandelt we~den. Diese Bedenken wä
auszunehmen. Eine Schmälerung der Rechtsstd- ren nie h t gerechtfertigt. 
lung der Strafgefangenen tritt dadurch, wenn Zunächst handelt es ,siich hier um eine über-' 
überhaupt (die Zulässiglkeii der in Rede stehen- gangsvorschrift, wonach die verschiedene Behand
den Beschwerdeführung war schon hisher um~ lung nur während der Dauer eines Jahres Platz 
stritten), so nur in einem <ler Sache nach gebote-' g~eifen soll. Es ,gehört aber zum Wesen vieler, 
nen Umfang und überdies nur in formeller Hin- wenn nicht der meisten über:gangsregelungen, im 
sicht ein. Was den Umfang betrifft, so bleiht Zuge einer etappenweisen Lösung voriihergehend 
einerseits das. Recht auf Beschwerdefiihrung we- V erschied~nhei :~n in K~uf zu neh~en. 
gen Unterbleibens einer ärztlichen Behandlung Noch VIel starker Wleg~ aber eIn anderes Ge-

,voll aufrecht, anderseits die Geltendmachung von gen.argu.ment ge:gen mögh~e Bed:nken: In den 
Schadenersatzanspriichen weiterhin möglich. Dar- genchthchenGefangenenhausern sI,nd nur Straf
über hinaus bleibt den Strafgefangenen das Recht gefangene untergebracht, deren Strafzeit, das ist 
gew:rhrt, wegen der Art der ärzti'i!chen Behand- der noch zu verbüßende Teil der Freiheitsstrafe, 
lung das Auhichtsrecht der Vollzugsbehörden an- ein Jahr nic.~t übersteigt, während in den Straf
zurufen. Die Strafgefangenen werden daher die vollzugsanstalten 'alle anderen Fre.ihei'tsstrafen bis 
Vollzugs:behörden weiterhin in ,die Lage verset- zur lebenslangen Kerkerstrafe vollstreckt werden. 
zen können, die Tätigkeit der Ansta:ltsärzte im Es ,ist nun wissenschaftlich erwiesen, daß lange 
EinzelfaH zu überprüfen und gegelbenenfalls die Freiheitsstrafen physische und psychis'che Gefah
nötigen Konsequenzen zu ziehen; es entfällt le- ren für den Verurteiltim mit sich brin'gen 1). 
diglich für die Vollzugslbehörden die Pflicht, jede Wenn nun anderseits die Bewegung im Freien 
noch so vage Beschwerdefriihrung zum Gegen- vor allem der physischen und psychischen Ge
stand eines förmlichen, ibescheidmäßig abzu- sunderhaltung der Gefangenen dient (siehe Er
schließenden Verfahrens zu machen. läuterungen zur Regierungsvorlage eines Straf-

lI. Durch ein Reda:ktionsversehen ist im Be:- vollzugs gesetzes, 511 der Beilagen, XI. GP), so ist 
richt des Juscizausschusses und im Gesetzes- es sehr naheliegend, die Maßnahme zur Gesund
beschluß des Nationalrates der im Albs. j des erhaltung dort einzusetzen, wo die Gefahren am 
§ 120 in ,der Regierungsvorlage zum Strafvoll- größten s~nd, mit anderen Worten: die v,er
zugsgesetz enthalten gewesene Satz w~,eblieben, s chi e den e G r ö ß e <ler Gefah~en für die 
daß die Erhebung einer Beschwerde keine auf- physische und psychi!sche Gesundheit rechtfertig:t 
schiebende Wj,rkung habe. Der übrige Inhalt des eine vers chi e den e B e ha nd 1 u n g der 
§ 120 Abs. 3 StVG zieht aus diesem weggeblie- Gefähroeten. 
benen Satz aber Folgerungen. Es wäre daher der Mit diesen Ausführungen soll keineswegs dar-
irrtümlich ausgelassene Satz wieder einzufüg,en. getan werden, daß die Bewegung im' Freien an 

Sonn- und Feiertagen in den gerichtlichen Gefan-

Zu Z.13: 

Während nach § 9 Abs. 1 StVG auch:bei Ar
reststrafen eine Klassifizierung im Sinne des § 134 
StVG stattzufinden hat, enthält § 155 StVG 
keione Bestimmung über die ,dafür nötige An
wendbarkeit des § 134 StVG. Dieser scheinhare 
Gegensatz zwischen den §§ 9 und 155 StVG soll 
dadurch behoben werden, daß die Bestimmungen 
über die Klassifizierung (§ 134 StVG) und den 
Vollzugsplan (§ 135 StVG) als dem Sinne nach 
anwendbar erklärt wevden. 

Zu Z. 14: 

Bereits in den aLlgemeinen Ausf.'ührungen in 
diesen Erläuterungen wurde ausführlich darge
stellt, warum die Durchführung der Bewegung 
im Freien für die gerrchtlichen Gefang,enenhäuser 

g,enenhäusern eigentlich gar nicht notwendig sei. 
Die Abstandnahme von der Bewegung im Freien 
an Sonn- und Feiertagen ist bei den Insassen 
der gerichtlichen Gefangenenhäuser für ein e 
kurze übe,rgangszeitgera,de noch 
e r t r ä g 1 ich, auf die Dauer a:ber nicht länger 
zu verantworten. Denn eine Unterbrechung der 
Bewegung im Freien an den Wochenenden und 
Feiertagen ist für die Gefangenen eine arge Be
lastung 2), die ehestens von a 11 ,e n Gefangenen 

1) Materialien 2lur Strafrechtsreform - Reform des 
StrafvoUzugsrechtes, 8. Bd/1, Bonn 1959 S. 467· 
Schüler-Springorum, Strafvollzug im überg~ng, S. 205'. 

2) Vgl. z.B. Peter Waldmann, Zielkonflikt in einer 
Strafanstalt, S. 131: "Die meisten Gefangenen fürch
ten ..... das Wochenen~e, an dem sie untätig und 
allem smd, mehr als dIe Wochentage. Sie scheuen 'es 
als den Tiefpunkt, der eine eintönige Woche an die 
andere reiht." Siehe auch S. 145. 
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genommen werden soU, und .in den Strafvoll
zugsanstalten nicht so ~ange beibehalten werden 
'kann, hi's sie auch in den gerichtIrchen Gefange
nenhäusern möglich ist. 

Zusammenfassend sei gesagt, daß' aus medizini
schen und pänologischen Gründen die eheste Aus
dehnung der Bewegung im Freien auf Sonn- und 
Feiertage unerläßlich ist. Da es aus Gründen, die 
außerhalb des Justilzbereiches lieg,en, unmöglich 
ist, diese Reform schon ab 1. Jänner 1972 zur 
Gänze durchzuführen, muß sie zumindest dort 
unv,erzüglich verw;ia-<klicht werden, wo sie noch 
dringender als in anderen Bereichen ist; das ist 
bei den zu langer Freihei,tsstrafe Verurteilten der 
Fall. Für' all e Strafgdangenen soll die Reform 
mit 1. Jänner 1973 durchgeführt werden. . 

Zu Artikel 11 

Dieser Artikel enthält die Bestimmungen über 
das Inkrafttreten des Gesetzes und 's'eine Voll
ziehung. Da § 157 StVG in der geltenden Fassung 
die Durchführung der Bewegung im Freien an 

Sonn- und Feiertagen in a:l1en Anstalten ab 
1. Jänner 1972 vorschrei'bt, muß die nö~i,ge Ge
setzesänderung schon wegen der Neufassung des 
§ 157 StVG am gleichen Tage in Kraft treten. 

Zu den finanziellen Auswirkungen' der Gesetz
werdung des Entwurfes 

Die Gesetzwerdung des Entwurfes wird mit 
keinerlei PersonaLvermehrungund kerner Er
höhung des Sachaufwandes verbunden sein. Ins
besondere werden die im Art. I unter Z. 14 vor
gesehenen Maßnahmen keinerlei finanziellen 
Mehraufwand mit sich bringen. Lediglich die im 
Art. I unter Z. 9 vorgesehene i\nderung der Be
messungsgrundlage für Leistungen aus der Un
falJfürsorge und für Unfallrenten kann in einem 
gewissen Umfang eine Ausgabenstei,gerung be
dingen, jedoch in einem völlig unbedeutenden 
Ausmaß. Es darf zur Verdeutlichung darauf hin
gewiesen werden, daß wäihrend des, ganzen J ah
res 1970 aus diesem 1}itel dem Justizmitnisterium 
nur Ausgaben in einer Höhe, die s,ich unter 
10.000 S MIt, erwachsen sind. 

Gegenüberstellung der Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes in der bisherigen und in der 
vorgeschlagenen neuen Fassung 

b~~her~ge Fassung 

1. §3 Abs. 2: 

(2) Tritt ein Verurteilter, der sich auf freiem 
Fuße befindet, die Strafe nicht sofort an, so ist 
er schriftlich aufzufordern, die Strafe binnen 
einem Monat anzutreten. Die Aufforderung hat 
die Bezeichnung der zuständigen Anstalt und die 
Androhung zu enthalten, .daß :der Verurteilte im 
Falle seines. Ausbldbens vorgeführt wird. 
Kommt der Verurteilte dieser Aufforderung 
nicht nach, so ist seine Vorführung zum Straf
antritt anzuordnen. Die Vorführung ist auch an
zuordnen, wenn der Verurtei.Ite versucht, sich 
dem Vollzuge der Freiheitsstrafe durch die Flucht 
zu entziehen, oder begründete Besorgnis besteht, 
daß er es versuchen werde. 

2. §5 Abs. 2: 

(2) Ist die verurteilte Person schwanger oder 
hat süe innerhalb ,der Jetzten sechs Monateent
bunden, so ist die Einleitung des Strafvollzuges 
bis zum Ablauf des sechsten Monates nach der 
Entibindung aufzuschieben, es sei denn, daß die 
Verurteilte selbst die Durchführung des Strafvoll
zuges verlangt, vom Vollzug keine Gefährdung 

. ihrer Gesundheit oder .des KilßJdes zu 'besorgen 
und ein dem Wesen der Freiheitsstrafe entspre
chender Vollzug durchführbar ist. 

neue Fassung 

(2) Tritt ein Verurteilter, der sich auf freiem 
Fuße befindet, die Strafe nicht sofort an, so ist 
er schriftlich aufzufordern, die Strafe binnen 
einem Monat nach der Zustellung anzutreten. 
Die Aufforderung ha.t die Bezeichnung der zu
ständigen Anstalt und ,die Androhung zu enthal
ten, daß der Verurteilte im Falle seines Au&b1ei
bens vorgeführt wird. Kommt der Verurteihe 
dieser Aufforderung nicht nach, so ']st seine Vor
führung zum Strafantmtt anzuordnen. Die Vor
führung ist auch allQ;uordnen, wenn der Yerur
teilte versucht, sich dem Vollzuge der Freiheits
strafe durch die Flucht zu entziehen, oder be
gründete Besorgnis besteht, daß er es versuchen 
werde. 

(2) Ist dLe verurteilte Person schwanger oder 
hat site innerhalb des letzten Jahresen~bunden, 
so ist die Einleitung ,des Strafvollzuges his zum 
Ablauf der ~echsten Woche nach der Entbindung 
und darüber hinaus solange aufzuschieben, als 
sich das Kind in der Pflege der Verurteilten be
findet, höchstens· aber bis zum Ablauf eines Jahres 
nach der Entbindung. Der Vohlzug ist jedoch ein
zuleiten, sobald es die Verurteilte selbst verlangt, 
vom Vollzug keine Gefährdung ihrer Gesundheit 
oder des Kindes zu hesorgen und ein dem Wes,eri 
der Freiheitsstrafe entsprechender Vollzug durch
führbar ist. 
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hisher~ge Fassung 

3. § 6 Abs. 1: 

. § 6. (1) Ist der Verurteilte nach der Art und 
dem Beweggrund der strafbaren . Handlung, 
derentwegen er verurteilt worden ist, und nach 
seinem Lebenswandel weder für die Simerheit des 
Staates, noch für die der Person oder des Eigen
tums besonders ,gefähd:im, so ist die Einleitung 
des Vollzuges einer Freiheitsstrafe auf~uschieben, 

1. wenn die Freiheitsstrafe drei Jahre nicht 
übersteigt und der Verurtefite,den Aufschub he
antragt, um im Inland 

a) ·ein.en der im § 86 Abs. 2 genannten Ange
hörigen oder einen anderen ihm besonders 
nahestehenden Mensmen, der !lehensgefähr
lieh erkrankt oder verletzt ist, aufzu-
suchen, . 

b) an dem Be,grabnis einer dieser Personen 
teihunehmen oder 

c) wichtige FamiJIienangelegenheiten im Zu
sammenhang mit einem d.er in den lit. a 
und b angeführten Anlässe oder mit der 
Ehescheidung eines Angehöri,gen zu ordnen; 

2. wenn die Freihei~ss~rafeein Jahr nicht über
steigt 

a) auf Antrag des Verurteilten, wenn der Auf
schub für das spätere Fortkommen des 
Verurteilten, für den Wirtsch,aftsbetrieb, in 
dem der Verurteilte tätig ,i'st, für ,den Un
terhalt ,der ihm gegenüber untel'lhaltsberem
tilgten Personen oder für ,die Gutmachullig 
des Sdla,dens zweckmäßiger erscheint als der 
sofortige Vollzu;g, 

b) auf Antrag des Standeslkörpers aus militär
,dienstlichen Gründen im Falle eines Ein

. !Satzes des Bundesheeres . nach § 2 Abs. 1 
des Wehrgesetzes, BGBl. Nr. 181/1955, in 
der jeweils gdten,den Fassung, wenn der 
Verurtei:lte Soldat ist. 

neue Fassung 

.&bs. 1 Z. 1 und 2 unveränJert. 

Der Aufschub darf jedoch in ,den Fälilen der Z; 1 Der Aufschub ,darf jedoch in den Fällen der Z. 1 
nur f,ür die Dauer von höchstens ,einem Monat nur für ·die Dauer von hömstens einem Monat 
und in den Fäillender Z. 2 lit. a nur für die und in den Fällen der Z. 2 Lit. a nur für die 
Dauer von höchstens einem Jahr ,gestattet wer- Dauer von höchstens einem Jahr gestattet wer
den, in allen Fällen g,erechnet von ,dem Tage an, den, in allen FäHen gerechnet von dem Ta:gean, 
an dem der Verurteilte die Strafe ohne Aufsmub an ,dem der Verurteilte die Strafe ohne Aufschub 
hätte antreten müssen. hätte antreten müssen. Ind~nFällen der Z. 2 

4. § 7: 

§ 7. (1) Bat in erster Instanz ein Geschwornen
oder Schöffengericht· ,erkannt, so steht· die An
ordnung des Vollzuges (§ 3) .def\l Vorsitzenden 
dieses Gerichtes zu' (§ 397 der Strafproz,eßord
nung 1960), die Entscherdungen nach den §§ 4 
bis 6 aher dem. Gerichtshof erster Instanz in der 
~m § 13 Abs. 3 der Strafprozeßordnung 1960 be
zeichneten Zusammens,etzung. 

lit. a ist auf den Aufschub die im § 3 Abs. 2 ge-
nannte Monatsfrist anzurechnen. . 

§ 7; (1) Die Anordnung JesVol1zuges(§ 3) und 
die Entsdteidungen nach den §§ 4 bis 6. stehen 
dem Vorsitzenden (Einzelrimter) des erkennen
den Gerichtes zu. 
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biW1erilge Fassung 

(2) Hat in erster Instanz ein Einzelrichter er
kannt, so stehen die im Abs~ 1 bezeichnete An
ordnung und die dort bezeichneten .Entscheidun-
gen diesem zu. _ 

(3) Die in den §§ 4 bi~ 6 bezeichneten Ent
scheidunoge,n haben durch BeschIuß zu erfolgen. 
Gegen diesen Beschluß steht dem öffentlichen 
Ankläger und dem Verurteilten die Beschwerde 
an den übergeordneten Gerichtshof offen. Die 
Beschwerde ist binnen vierzehn Tagen einzubrin
gen. 

(4) Kann über einen Antrag auf ,eine der Ent
schei'dungen nach den§!§ 4 bis 6 nicht sofort ent
schieden weI"den oder wir;d gegen eine dieser 
Entscheidungen Beschwerde erhoben, so ist die 
Anordnung des Strafvollzuges ibis zur Entschei~ 
dung erster oder zweiter Instanz vorläufig zu 
hemmen, wenn es nicht des unverzÜlglichen Voll
zuges bedarf, um der Begehung strafbarer Hand
lungen durch andere entg'egenzuwirken, und ,der 
Antrag oder die Beschwer;de nicht offenbar aus
sichtslos ist. 

5. § 22 Abs. 3: 

(3) Im Strafvollzug ergehende Anordnungen 
und Entscheidungen sind den Strafgefangenen 
mündlich bekanntzugeben.· Das Recht, eine 
schriftliche Ausfenigung der Entscheidung 'zu ver
langen, steht den Straf.gefangenen nur in ·den 
Fällen der §§ 17, 116 und 121 zu. 

6. § 53: 

§ 53. Als Vergünstigung kann besonders 
fleißi.gen Strafgefangenen bis zu zweimal jährlim 
eine außerordentliche Arbeitsver:gütung im 
Höchstmaß einer Monatsvengütung der höchsten 
Vergütungsstufe (§ 52A:bs. 1) gewährt werden. 

neue Fassung 

(2) Die in den §§ 4 bilS 6 bezeichneten Entschei
dungen haben ·durch Beschluß zu erfolgen. Ge
gen diesen Beschluß steht dem öffentlichen An
kläger und dem Verurteilten die BeschweI"de an 
den übergeordneten Gerichtshof offen. Die Be
schwerde ist binnen vierzehn Tagen einzubrin
gen. 

(3) Kann über einen Antrag auf eine der Ent
scheidungen nach den§'§ 4 bis 6 nicht sofortent
schieden werden oder wird ,gegen eine dieser Ent
scheidun,gen Beschwerde erhoben, so ,ist die An
ordnung des Strafvollzuges bis zur Entscheidung 
erster oder zweiter Instanz vorläufig Zu hemmen, 
wenn es nicht des unv,erzüglichen V oHzuges be
darf, um der Begehung strafbarer Handlungen 
durch andere ent.gegenzuwirken, und der Antrag 
o,der die Beschwerde nicht off·enibar aussichtslos 
ilSt. 

(3) A:He im Strafvollzug außerha1b eine.s ge
richtlichen Verfahrens ergehenden Anoronunlgen 
und Entschei:dungen sind, soweit im folgenden 
nimts anderes bestimmt wird, ohne förmliches 
Verfahren und ohne Erlassung eines Bescheides 
zu treffen; soweit es nötig scheint, ist jedom der 
wesentliche Inhalt der Anordnung oder Entsmei
dung im Personalakt des Strafgefangenen festzu
halten. In den Fällen der §§ 116 und121 ist hin
gegen vom Anstaltsleiter oder von dem damit 
besonders beauftragten Strafvollzugsbediensteten 
ein Ermittlungsverfahren durchzuführen und ein 
Bescheid zu erlassen. Alle im Strafvollzug erge
henden Anordnungen und Entscheidungen ,ein
schließlich ·der Besmei1de sind den Strafgefangenen 
mündlich bekanntzugeben. Das Recht, eine 
schriftliche Ausfertigung der Entscheidung zu 
verlangen, .steht den Straf,gefangenen ,nur in den 
Fällen der §'§ 17, 116 und 121 zu. 

§ 53. (1) Als Vergünstigung kann besonders 
fleißi,gen Strafgefangenen eine außerordentliche 
Arbeitsvergütung bis zum Höchstmaß einer Mo
natsvergütung der höchsten v.ergütungsstu~e 
(§ 52 Abs. 1) gewährt Wierden. Der Gesamtbetrag 
der einem Straf.gcfang,enen gewährten außeror
dentlichen Arbeitsverg'Ütungen darf innerhalb 
eines Kalenderjahres das Doppelte ,dieses Höchst
maßes· nicht ühersteigen. Erstreckt sich die Straf

. zeit nur iiber einen Teil des Kalenderjahres, so 
verringert sich der zulässige Gesamtbetrag ent
sprechend. 
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brsherige Fassung 

7. § 60 Albs, 1: 

§ 60. (1) Die Strafgefangenen -dürfen sich zum 
Zwecke ihrer Fortbildung oder Unterhaltung auf 
eigene Kosten Bücher beschaffen und eine Zei
tung oder Zeitschrift halten, soweit davon keine 
Gefährdung der Sicherheit und Ordnung inder 
Anstalt oder ,des erzieherischen Zwecks der Strafe 
zu befürchten ist. 

8. § 62 Abs. 3: 

(3) Mit dem 'Entzug dieses Rechtes i'stdie Ab
nahme der Aufzeichnungen verbunden. Die Auf
zeichnuIllgen sind inruesem Falle zu den Personal
akten zu nehmen und dem Strafgefangenen hei 
seiner Entlassung auszuhändigen, es sei denn zu 
besorgen, daß der Entlass,ene davon zum Zwecke 
der Begehung einer gerichtlich strafbaren Hand
lung Gehrauch machen werde. 

9. § 81: 

§ 81. Als Bemessungsgrundla,ge für Geldleistun
gen aus der UnfaUfürsol'ge und für die Unfall
rente gilt jener Betrag im KaIenderjahr, ,der sich 
aus den Vorschriften ,des §- 181 Abs. 1 des All-' 
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBL 
Nr. 189/1955, in ,der jeweils geltenden Fassung 
ergibt.' 

10~ § 112 Abs. 3 (und 4): 

(3) Das Recht auf 'schriftlichen Verkehr mit 
den ,im § 88 genannten Personen und Stellen so
wie das Recht, von diesen Personen und von 
Vertretern der im § 88 genannten Stellen Be
suche zu empfange11l, bleiben von jeder 'Beschrän
kung oder Entziehung des Rechtes auf Briefver
kehr oder Besuchsempfan,g unberührt. 

neue Fassung 

(2) Strafgefangenen kann als Vergünstigung 
auch gestattet werden, im Ausmaß des Abs. 1 
Geldzuwendungen von privaten Auftraggebern 
als weitere außerordentliche Arbeitsvergütung 
anzunehmen (§ 54 Abs. 1). Eine Anrechnung sol
cher Zuwendungen auf die an die Anstalt zu zah
lende Vergütung ist unzulässig. 

§ 60. (1) Die Strafgefangenen dürfen sich zum 
Zwecke ihrer Fortibi,ldung oder Unterhaltung auf 
eigene Kosten Bücher heschaffen und eine Zeitung 
oder Zeitschrift halten, soweit davon keine Ge
fährdung der Sich,erheit und Ordnung in der An
stalt oder des ,erzieherischen Zwecks der Strafe 
zu befürchten i5t. Für die Beschaffung von Bü
chern, die ihrer Fortbildung dienen, dürfen Straf
gefangene auch Gelder verwenden, die ihnen 
SOllst für die Verschaffung von Leistungen im 
Strafvollzug nicht zur Verfügung stehen. 

(3) Sind die Voraussetzungen für die Aus
übung dieses Rechtes' (§ 58 Abs. 2) weggefallen, 
so &inddie Aufzeichnun,g,en abzunehmen. Die 
Aufzeichnungen sind ,in diesem Fa:lle zu den Per
sonalakten zu nehmen und dem Strafgefangenen 
bei seiner Entlassung auszuhändigen, es sei denn 
zu besorgen, daß der Entlassene davon zum 
Zwecke ,der Begehung einer gerlchtlich strafbaren 
Handlung Gebrauch machen werde. 

§ 81. Bei Bemessung der Geldleistungen aus ,der 
UnfaUfürsorge und der Unfallrenten ist der hö
here der beiden im § 44 Abs. 6 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, . EGEl. Nr. 189/1955, 
in der jeweils geltenden Fassung aufscheinenden 
Verdienstsätze zugrunde zu legen. 

(3) Wird das Recht eines Strafgefangenen auf 
Verfügung über das Hausgeld entzogen, so sind 
die Beträge, die' ihm für die Zeit der Wirksam
keit der Entziehung als Hausgeld gutzuschreiben 
wären, als Rücklage gutzuschreiben. Wird das 
Recht auf Verfügung über das Hausgeld nur be
schränkt, so hat die Gutschreibung als Rücklage 
statt als Hausgeld nach Maßgabe des Ausmaßes 
der Beschränkung zu geschehen. 

(4) Das Recht auf sch:riftlich,en Verkehr mit den 
im § 88 genannten Personen und Stellen sowie 
das Recht, von dies'en P.ersonen und von Ver
tretern der im § 88 genannten SteHen Besuche 
zu empfangen, ble~ben von jeder Beschränkung 
oder Entziehung des Rechtes auf Briefverkehr 
oder Besuchsempfang unberührt. 
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11. § 116 Abs. 6: 

(6) Die erkennende Behörde (Abs. 1) kann die 
im § 109 Z. 2, 3 und 5 angeführten Strafen ganz 
oder teilweise unbedingt oder unter Bestimmung 
einer Probezeit von ,einem bi>S zu sechs Monaten 
bedingt nachsehen, mildern oder mildernd um
wandeln, wenn dies bei Berücksichtigung aller 
Umstände zweckmäßiger ist als der Vollzug oder 
weitere Vollzug der verhängten Strafe. Die 
Probezeit endet spätesvens mit der Entlassung aus 
der Strafhaft. 

12. § 120 Abs. 1 und 3: 

§ 120. (1) Die Str~gefangenen können sich 
gegen jede ihre Rechte betreffende Ents,cheidung 
oder Anordnung und über jedes ihre Rechte 
betreffende Verhalten der Strafvollzugsbedienste
ten !beschweren. 

(3) Der Anstaltsleiter und di'e mit der 
Beschwerde al\geruf,ene höhere VoUzugsbehörde 
können jedoch ,den Vollzug von Ano1'ldnungen, 
gegen die Beschwerde erhoben wird,· bis zur 

. Erledigung vorläufig aussetzen, wenn keine 
Gefahr im <\' erzuge ist. 

13. § 155: 

§ 155. Für den Vollzug von Arreststrafen 
gdten die Vorschriliften des fünften Abschnittes 
dem Sinne nach, soweit im foLgenden nichts 
anderes bestimmt wir,d. 

14. § 157: 

§ 157. (1) Dieses Bunde&tgesetz tritt mit Aus
nahme der §§ 8 Abs. 3, 18, 144 Abs. 2 und 145 
mit 1. Jänner 1970 in Kraft. 

neue Fassung 

(6) Die erkennende Behörde (Ahs. 1) kann die 
im § 109 Z. 2, 3 und 5 angeführten Strafen 
ganz oder teilweise unbedingt oder unter Bestim
mung einer Probeze1t von ,einem bis zu sechs 
Monaten bedingt nachsehen, mildern oder mil
dernd umwandeln, wenn ,dies bei Berücksichti
gung aller Umstände 2weckmäß~ger ist als der 
Vollzug oder weitere Voilzugder verhängten 
Strafe. Die Probezeit endet spätestens mit der 
Entlassung aus der Strafhaft. Wird der Straf
gefangene innerhalb der Probezeit wegen einer 
weiteren Ordnungswidrigkeit schuldig erkannt, so 
ist die bedingte Nachsicht nach Anhörung des 
Strafgefangenen zu widerrufen und die Strafe zu 
vollziehen, sofern es nicht aus besonderen Grün
den zweckmäßig erscheint, trotzdem von einem 
Widerruf abzusehen. Wegen einer in der Probe
zeit begangenen Ordnungswidrigkeit kann der 
Widerruf auch noch binnen sechs Wochen nach 
Ablauf der Probezeit stattfinden. 

§ 120. (1) Die Strafgefangenen können sich 
gegen jede ihre Rechte betreffende Entscheidung 
oder, Anordnung und über jedes ihre Rechte 
betreffende Verhalten ,der Strafvolh.ugsbedienste
ten beschweren. Ober die Art der ärztlichen 
Behandlung können sich die Strafgefangenen 
jedoch nur nach § 122 beschweren. 

(3) Die Erhebung einer Beschwerde nat keine 
aufschiebende Wirkung. Der Anstaltsleiter und 
die mit der Beschwerde angerufene höhere Voll
zugsbehö.rde können jedoch ,den VollzUjg von 
Anordnungen, gegen die Beschwe1'lde erhoben 
wir,d, bis zur Erledigung vorläufig aussetzen, 
wenn kein,e Gefahr im Verzuge ist. 

§ 155. Für den Vollzug von Arreststrafen 
gelten die Vorschr,iften .des fünften A:bschnittes 
dem Sinne nach, soweit im folrgenden nichts 
anderes bestimmt wi:rd. Für den Vollzug von 
Arreststrafen, deren Strafzeit ein Jahr übersteigt, 
gelten auch die §§ 134 und 135 dem Sinne nach. 

§ 157. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Aus
nahme der §§ 8 Abs. 3, 18, 144 Albs. 2 und 145 
mit 1. Jänner 1970 in Kraft. Soweit a1ber § 43 
die Bewegung im Freien auch an Sonn- und Feier
tagen vorschreibt, tritt er für die Strafvollzugs
anstalten erst mit 1. Jänner 1972, für die gericht
lichen Gefangenenhäuser erst mit 1. Jänner 1973 
in Kraft. 
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(2) § 43 tritt .gleichfalls mit 1. Jänner 1970 .in 
Kraft, jedoch mit der Maßgabe, daß die Be
wegung im Freien bis zum 1. Jänner 1972 nur an 
Werktagen stattzufinden hat. 

P) Di,e §§ 8 Albs., 3, 18, 144 Aibs. 2 und 145 
treten unbeschadet bereits bestehender Einrich
tungen mit 1. Jänner 1972 in Kraft. 

neue Fassung 

: (2), Die §§ 8 Abs. 3, 18, 144 Albs. 2 und 145 
treten unbeschadet bereits bestehender Einrich
tungen mitl. Jänner 1972 in Kraft. 
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